
schreibung der Kirche persönlichen Anfragen uns alle und uULNlseceIiIe
KirchenY ber das haben gerade die vielen Veranstaltungen ZUUE E:
therjubiläum 1983 bewußt emacht. Luther versteht sich selbst als eın
hrist, der sich mı1t selner Theologie in die VO  5 CZOf* ausgehende Verkündi-
UL des Evangeliums hineinbegibt und S1e mıiıt vollzieht. er i1st CS
durchaus dNNSCHILCSSCH, da e1nNn Vortrag ber Luthers Theologie in Verkündi-
SUuNs mündet. Und weil das ist, gibt auch keinen rhetorischen Schluß
für solch einen Vortrag Laßt unls darum mıt eInemet Luthers aus dem
Grofßen Katechismus schließen

»Lieber Vater, WIT bitten Dich, gib unls erstens dein Wort, damit das
Evangelium auf rechte Weılse 16 die Welt gepredigt wird. Gib uNns ZW e@1-
teCNSsS, da{fß auch durch den Glauben ANSCHOMIM wird, 1n unNns wirkt und
lebt, da{(ß dein Reich Urc das Wort und die Kraft des Heiligen Gelstes

uns atıg 1St, dafß des Teutels e1lCcC. zerstor wird, da{ß solange Ha
21 B och Gewalt ber uns hat, bis 6S ndlich Sanz vernichtet, die Sünde,
der Tod und die Hölle vertilgt werden, damit WITr 1n vollkommener Gerech-
tigkeit und Seligkeit eW1g leben Amen.«38

Prof Dr Helmar unghans, Sektion Theologie der Karl-Marx-Universität
Kirchengeschichte, Emil-Fuchs-Straße E DDR-7010 Le1ipz1g

DIE "LTSCHA VO DE ECHIF  HIGENS
ER  A N UN BRUN:

Von Gerhard Müller

In der euzeıt 1st die Rechtfertigungslehre erheblich verändert worden und
1n ihrer Bedeutung zurückgetreten. Während Luther 1n den Schmalkaldi-
schen Artikeln gemeınt hatte »Von diesem Artikel annn InNnan nicht wel-
chen oder nachgeben, c5 Himmel und Erden oder W as nicht leiben
Will«, sind se1t dem Jahrhundert erhebliche Veränderungen 1n der TE
VO  = Gott, VON Jesus Christus und VO Menschen erfolgt, die die Rechtterti-
gungsbotschaft umgestalteten. Es ist dem Von Carl Heınz Ratschow heraus-
gegebenen »„»Handbuc Systematischer Theologie« verdanken, daf der
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biblischen Begründung evangelischer Theologie, ihrer reformatorischen Re-
zeptıon und einer eventuellen Aktualisierung dieser Tradition 1ICUu nachge-
SaNnscChHh wird. el wird die gesamte Überlieferung der Heiligen Schrift
berücksichtigt. Be1 den Reformatoren beschränkt 1111l sich dagegen auf
Luther, Melanchthon und Calvin, und ZW AAar 1 wesentlichen auf deren
Spätwerke. Einschränkungen mußten auch bei der » Vatergeneration« der
jetzıgen systematischen eologie VOISCHOILNINCI werden. Hıer ein1ıgten
sich die Vertasser arautf, die Arbeiten VO  a} Paul Althaus, Karl Barth und Paul
Tillich berücksichtigen, gelegentlich Urc. Wernerert und Ottoer
erganzt.

bezug auf die Rechtfertigungsbotschaft sind 1U  m} besonders Zzwel Bände
VOonNn recht Peters wichtig. eInNnem geht T: der Problematik VO  n CGiesetz
und Evangelium ach Seine langjährigen Forschungen ber Martın Luther
machen die entsprechenden Abschnitte sehr lesenswert. Es wird auf den
Zusammenhang W1€e auch auf die Unterscheidung von.Gesetz und Vange-
l1um Wert gelegt eiıne Aufgabe, die Luther bekanntlich für eine der schwie-
rıgsten 1 Bereich der Theologie angesehen hat Besonders 5C-

ist 11111 erfahren, ob Luther denn einen dritten Brauch des Geset-
ZC5 für die Christen gelehrt habe, urc. den Gott die Wiedergeborenen
rechtem en anleite. Daiß Melanchthon dies getan hat, i1st bekannt. Wer
1CT ert und Gerhard Ebeling haben gemeılnt, dafßß Luther 1Ur den politi-
schen und den theologischen Brauch des (:;esetzes gelehrt habe, durch die
CSOtt die natürliche Welt en und die Sünde offenbart. Albrecht Peters
me1ıint UL, Luther spreche ZW AAar VO »doppelten Brauch des xesetZEeS«,
lehre aber auch einen »kindgemäßen Sinn des Gesetzes«, der sSseINeEN »theo-
logischen Ort« 1mM Dekalog finde Er habe ZW arl seinen Platz VOT dem theolo-
gischen Brauch des esetzes, se1 aber »schon auf das Evangelium hin geÖff-
nNnet« Hıer gehe c5 Ermahnung, die natürlich auch für den Christen
wichtig bleibt. Dies 1st sicher richtig, aber CS bleibt doch wichtig, Luther
anders als Melanchthon daraus keinen »dritten Brauch des CGiesetzes« g -
macht hat, der einer Verwischung des Unterschiedes zwischen Gesetz
und Evangelium beizutragen VCIMIMAS.

|)as Gesetz wird »„als Damm das Chaos« geschildert, als »Erha
tungsmacht 1n den grundlegenden Gottesstiftungen« und als »1M Dienst der
Entlarvung der Grundsünde« tehend Luther weil auch VOIl satanischem
»Mißbrauch des Gesetzes« und „wehrt sich leidenschaftlich eıne
Verharmlosung des Evangeliums, die ‚suße Sicherheit: einer ‚sußen
Gnade««. Peters sieht 1er miıt ecC »Dietrich onhoeftters Angriff
die ‚billige nade« OLIWECSSCHOININCIL«, (:anz besonders wichtig 1st 1n
diesem Zusammenhang auch Luthers Ablehnung des Antinom1ismus,
durch den behauptet worden WAal, für den laubenden besitze das Gesetz
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keine Bedeutung mehr WAar kennt der Reformator die »Freiheit VO Ge
SEtZ« aber S1C 1S5T 1UT aussagbar, die »Gesetzesanklage« VOTAUSSCHANKSCH
1St un!: uUurc Christus beiseite geraumt wurde

Peters der Auffassung Luther habe »„einfach die Posıtion
der mittelalterlichen Kirche« verworfen und SC1 Paulus zurückgekehrt
Miıt ec wird die Bedeutung der johanneischen Theologie neben der des
Paulus behauptet un sogleic. auch die gesamte Tradition ihrem (:e
wicht gesehen VON der sich der Wittenberger nicht lösen konnte auch WCNN
CT ihr gelegentlich widersprach Zugleich wird herausgestellt dafß das (e-
setz für Luther nicht sehr als »Ordnungsmacht« sondern mehr als » Ur-
teilsspruch« wichtig 1St Der theologische Brauch des (‚esetzes erwelst sich
also als zentral Dadurch wird dann auch das Christusevangelium wichtig,
das dem verurteilten Sünder die Na: (‚ottes zuspricht ber »„die doppel
SC1IL1gE Dynamik VO  z (Gjesetz und Evangelium« bleibt bei Luther C 1 -
halten

In bezug auf Melanchthon kann Peters sich kürzer tassen Er geht VO  }
der Frühform der Theologie Melanchthons 4aUus dieser das Gericht als
»theozentrischen Gerichtsvollzug« deutet uch naturrechtliche Traditio-
Hen spielen bei ihm 67 Rolle stärker als bei Luther Jedoch auch
Melanchthon die Dialektik »zwischen (Gjesetz und Evangelium« die Luther
entdeckt hatte Anders als lehrte Melanchthon aber dreifachen
Brauch des (Gesetzes dafß auch der Glaubende duf die des Gesetzes
aNngeWiLESCH bleibt Peters unterstreicht dafßß der Humanıist Melanchthon
nicht anders als Luther die »Dynamik zwischen dem verurteilenden Gesetz
und dem freisprechenden Evangelium Zentrum christlicher Existenz«
vertreten habe Zugleich habe wiß aber das (iesetz auch wieder SC1LHCIN
richtenden Charakter abgeschwächt und 6S KCH Norm«
1NDIIC. auf die leitende »pädagogische« Funktion bei Christen (85
tıeren versucht DIie »Christusnachfolge« komme adurch »Nicht recht
ZU Iragen« sondern erfolge Cc1Mn »Rückzug auf C1NeE gläubige Innerlich
keit« DIie Naturrechtstradition ehielt bei Melanchthon größeres Gewicht
als bei Luther da{fß adurch ach dessen Tod Cc1in »Umschlag« möglich
wurde

Calvin hat den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium aum
thematisiert ET spricht ‚WAaT VO  z} alttestamentlichen Verheißungen und
dem Evangelium des Neuen Testamentes sieht 1er aber keine Differenzen
sondern behauptet die »Identität zwischen Altem un: Neuem Bund der
Substanz« und gesteht 1UTr Unterschiede der Form WAas Alten
"Testament verheißen oder 11UTr schattenhaft WAal, das wurde Christus
erfüllt und klar Schon das (Gesetz ist also auf den Gottessohn ausgerichtet.
WAar wirkt auch ı den Gottlosen, aber daf(ß diese sich nicht bekehren,
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sieht Calvin 1n Gottes unertorschlicher Gerechtigkeit begründet adurch
gewinnt die Erwählungs- und Verwerfungslehre eın größeres Gewicht als
bei Luther und Melanc  on Mıiıt letzterem lehrt Calvin einen
dritten Brauch des Gesetzes, den als Heiligung skizziert, »die 19A0
aus der grundlegenden Rechtfertigung erwächst«. Zusammenfassend kann
Peters tormulieren: »L Jer staärkste Unterschied Luther resultiert daraus,
da{fß Calvin die paulinische Kontrontation VO  P verurteilendem (:esetz und
freisprechendem Evangelium übergriffen se1n älßt VO  m} der Einheit des (COf
tesbundes«. WAar löse Calvin das Gesetz nıe allgenugsamen Chri-
stusopfer A aber als (r‚ottes Ruf DL absoluten Heiligkeit bleibt 6S« tak.
tisch statisch »h1is hinein iın das Eschaton«, und ZWAarTr „als verdammendes
Gerichtsurteil ber den Verlorenen, als erfüllter CGotteswille 1n den Ange-
1NCMHN«“

Es ware 1U  } sSinnvoll, die Analyse der Lehren VO Karl art. Paul Tillich,
Werner Elert und Paul Althaus verfolgen, die Albrecht Peters vorgelegt
hat ber dieser Stelle mu{( C5 enugen klarzustellen, da s1e alle bei den
Retormatoren anknüpten. Barth deutlich bei Calvin »auch für Tillich liegt HX

der entscheidende Akzent auf der Gnade« Elert und Althaus dagegen bei
Luther Peters findet besonders viele Ansatzpunkte für die systematische
Diskussion heute bei Tillich, untersucht aber zunächst das »biblische Fun-
dament« seiINeM Thema rst dann geht C der »Strukturierung VO  5
Gesetz und Evangelium« nach, 1n die P das Erarbeitete einfließen aäßt
Zuletzt ragt ( ach »Gebot (‚esetz Evangelium Paranese« T zieht
also Begriffe heran, die ZUT Verdeutlichung des (Gesetzes W1€e auch ZUrTr
Aufnahme des neutestamentlichen Zusammenhanges VO:  a} Zusage und
trag (»Indikativ und Imperativ«) dienen können. 1ne »Zusammenfassung
1ın Thesen« W1e auch Hınweıise SA Einarbeitung in die Frage ach dem
Unterschie: zwischen Gesetz und Evangelium eenden die Darstellung, die
auf verhältnismäßig knappem aum die wichtigsten reformatorischen Po-
sıt1onen, ein1ge ogmatiken unseTres Jahrhunderts und den gegenwartıgen
Diskussionsstand erfaßt hat

Dreı ahre ach diesem Werk konnte Albrecht Peters eiıne Studie über das
Thema »Rechtfertigung« vorlegen, die nicht 1UT CNg mi1t der vorhergehen-
den zusammenhängt, sondern die auch analog aufgebau ist Peters geht VOIl
der aktuellen rage A4AU.  n »Dıie Trennungslinie der Rechtfertigung des Gottlo-
SCH im 16 Jahrhundert) hat sich anscheinend gewandelt 1n das Einheits-
hand gemeinsamer Sinnsuche 1m Sinnlosen. Wıe aßt sich diese sachliche
Veränderung verstehen und werten?

In bezug auf Luther wird betont, daß dieser den Artikel VON der Rechtterti-
SUNg ZW arlr als entscheidend, aber zugleich auch als »der menschlichen
Vernunft tremdesten« erkannt habe Der Retormator wollte keinen
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neuen Glaubensartikel schaffen oder eine NeCUC Lehre »>5CHCH den überliefter-
ten Ansatz scholastischer Gnadentheologie« durchsetzen, sondern
möchte dadurch »die ‚Kategorie: markieren, 1n der allein aller Ex1-

VOI (Giott AaNSCHMLICSSCH erfaßt werden kann«. Unter den LEUECTEN Dog-
matikern habe aber 11UI Werner Elert mı1t Luther den Nachdruck darauf
gelegt, da{ß sich alle Menschen VOT (2ZO#t* rechtfertigen haben

Peters dann e1in bei dem usammenhang VON »Rechtfertigung
Christuseinung Heiligung«. Dabei werden omente betont, die auch
Andreas Os1iander wichtigJwährend VO  a} den Melanchthon-Schülern
auf die Gerechtsprechung Wert gelegt wurde. Peters dagegen deutet den
Glauben »als ingreifen Christi«, spricht VON der »Realität des Einswerdens
mıt Christus« und dies VO  w mystischer Versenkung ab » Der Refor-

befehdet die Vorstellung VO  5 einem Aufgehen des Seelentröpfchens
1m ew1lgen Gnadenmeer der Gottheit nicht deshalb, weil CT die ‚für alle
persönliche eligion entscheidende rage: bejaht, ‚ob das Persönliche VOT
Gott einen SIinn:« habe Vielmehr hat 1n seinen Anfechtungen erfahren,
da{fß (ZOFff gerade dort, uns Sanz ahe kommt, Herr bleibt, der u15
1n Gericht un Na VOTL se1n gesic. ruft.« Idie » Teilhabe Christi
Gerechtigkeit« äßt dabei getrost se1N, fordert aber dann den Zusammen-
hang VO  a Rechtfertigung und Heiligung.

Be1 Luther ergibt sich daraus eın unumkehrbares Verhältnis VOI1l Glaube
und Liebe Wıe bei (sott die Nna: der abe vorausgeht, W1e Christus
zunächst Heilsmittler und erst dann Vorbild 1st, steht auch der Glaube
VOT der 1€ Der Glaube 1st geradezu »Schöpfer der Gottheit« (cCreatrix
divinitatis), »Treilich nicht iın (iott selber, sondern 1n UNS; hierin wird der
Mensch Z.19: ‚Gott-Macher:, treilich nicht iın dessen ‚göttlicher Natur
denn dieselbige i1st und bleibt ungemacht ewiglich. Sondern dafß du ih:
kannst dir ZuU CSOFE machen, dafß dir, dir, dir auch e1in rechter Gott werde,
w1e Gr für sich selber e1in techter Gott 1St« \WA 3 1L, 602, 39).« Peters
verweılst dabei auf Ludwig Feuerbach und dessen Anthropologisierung der
Religion und meınt »|J1Ie ähe w1e die (‚renze Feuerbach, beides 1st
durchaus bewußt und verantwortlich gleichsam schon 1m vorhinein INar-
kiert.« Wo der Glaube als lebendiger Glaube bezeugt und gelebt wird, da
entsteht nicht das Problem der gutener 1m Sinne einer Werkgerechtig-
keit, um die sich der Mensch müht, sondern dieseerwerden »als Übung
des Glaubens« erkannt und gefordert. Übrigens gilt dies auch und nicht
zuletzt 1m Leiden. Zugleich wendet Luther sich aber Gesetzlosigkeit
und WEeIS auf das ungste Gericht als die letzte Diımension des Rechtterti-
gungsgeschehens hin Der Glaubende VOITI Gott flieht deswegen Gott, der
sich 1n Jesus Christus geoffenbart hat Deswegen ist »UuNSsSe erRichter
eın anderer als der für uns Gerichtete.«
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Melanchthons Gedanken untersucht Peters zunächst 1n dessen »Loc1
UNCS«“ VOIN 5 Schon 1er 1st Luther eıin »Zurück-
treten der inung mıiıt Christus« testzustellen. Statt dessen arbeitet Melan-
chthon die »Rechtfertigung als Gnadenwirkung des GOttesgelstes« heraus,
die Christi ıllen geschieht. In der etzten Auflage der OC1 VO  a

expliziert Melanchthon die »Rechtfertigung Nnnerha der Bußlehre«. » Ver-
gebDung der Sıunden und Wideraussühnung oder Annahme der Person A
ew1gen Leben« gehören für Melanchthon schon 1535 Später
gebraucht den Begriff der »Versöhnung« SCINC für die Beschreibung dieses
umgreifenden Vorganges War für den Jungen Melanchthon das Wirken des
Heiligen (‚e1lstes wesentlich, betont der altere »abh die gottgebotene
Notwendigkeit unNnseres Glaubensgehorsams Hierbei Iöst sich freilich
das Ethos zunehmend ”dAuUsSs der Rechtfertigung heraus. In abstrahierender
Überschau trıtt die menschliche Willensentscheidung als notwendige dritte
Voraussetzung jedem rechten Iun neben die göttliche e1sung und den
Heiligen (‚elst.« Den Unterschie': Luther 1m Hinblick auf das Vertrauen

Christus und die Erneuerung begründet Peters mıiıt den Worten »[Jas
entscheidende Scharnier zwischen beiden, der »fröhliche Wechse]l ıund
Streit< 7zwischen dem Christusbräutigam un: der Süunderseele ist VOI

Melanchthon nıemals ewu reziplert«. Damıiıt habe CI die Voraussetzun-
SCIL geschaffen für die mıiıt Aufklärung und Idealismus einsetzenden emMu-
hungen, die Rechtfertigung 4US dem ;»Heilshandel des dreieinigen Gottes
herauszulösen. SO liegen Verdienst un! Tragik unlöslich ineinander «

Wıe für Luther ist auch für Calvin die Rechtfertigung der »entscheiden-
de Angelpunkt Thaltung der Religion«. Mıt Melanc  on betont
V1IN die Gerechtsprechung des Gottlosen und verweıst dafür auf Christi
fremde Gerechtiskeit. Beide lehnen Osiander ab und betonen die Notwen-
digkeit des Gehorsams des Glaubenden. Calvin legt aber mehr Wert
als Melanchthon auf ottes tordernde Heiligkeit und wehrt allen il$ver-
ständnissen einer Mitwirkung des Glaubenden bei der Rechtfertigung. Kr1-
tisch wendet Peters jedoch CIn W as schon Calvins Lehre VO  = Gesetz und
Evangelium gesagt werden mußte, dafß dies alles »noch einmal umegriffen«
wird » VON ottes vorzeitlicher Prädestination«, W Aas die edeutung des
Christusgeschehens mindern droht

In bezug auf Tillich Barth, Elert und Althaus können WITr u11l wieder urz
fassen. Paul Tillich hat 1mM besten Sinne apologetisch arbeiten verstanden
und die »Rechtfertigung des Gottlosen als Sinnfindung 1m Sinnlosen« inter-
pretiert. DIie Rechtfertigung annn dann »als paradoxe Annahme des
Seins« plausibel emacht werden, womıt Tillich sich »den Hrc ant und
Fichte inaugurlierten Neufassungen der reformatorischen Rechtfertigung«
verbunden erweıst Karl art dagegen ordnet die Rechtfertigung seine



Versöhnungslehre e1n, da{fß gefragt werden mußßß, ob 131er die »reformatori-
sche Vorordnung der Rechtfertigung« aufgegeben wurde. Andererseits aber
kannaeine vorschnelle grenzung der Neuzeıt WAS  - dem 16 ahrhun
dert ablehnen und formulieren: »Es ist en oberflächlichen
Phrasen ULNLSCICI eıt e1INe der obertlächlichsten die Behauptung: c5 habe
ZWarl der Mensch des Jahrhunderts ach dem ihm ädigen (sott eifragt,
CS sSEe1 aber der moderne Mensch je] radikaler iın der rage ach (sott
überhaupt und als olchem begriffen Als ob der ensch des Jahrhun-
derts nicht gerade damit, dafß Q ach dem ihm gnädigen Gott, ach dem
ecC. selner Gnade fragte, 1n eıner Radikalıität, neben der das Fragen des
modernen Menschen eitel Leichtsinn 1st, ach CO selbst, SEINeETr ‚X1ISTENZ
gefragt hätte.« em aber bei art der (Gott des Gerichtsndes
ottes der Gnadenwahl zurücktritt, nımmt auch die Verkürzung der ecC
ertigung eiINnNeEeN anderen Stellenwert e1in.

Das ist bei Werner ert anders. Er betont die »Rechtfertigung dem
Gottesgericht« 1n einem Maße, dafß der Einbruch der Christus-Herrschaft
damit aum vereinbar erscheint. Peters meınt aber, bei ert das »(Je-
samtzeugn1s des Neuen staments« festgehalten worden und heute

se1 Paul thaus hat sich VON den behandelten Dogmatikern
eısten mıiıt der reformatorischen Auffassung der Rechtfertigung eta{fßt
und teilweise »Paulus Luther« w1e auch »„»Luther Paulus« rez1-
pıer

Im Hinblick auf die gegenwartige Diskussion Warnt Peters VOT einer
Doktrinalisierung, einer Individualisierung und einer Spiritualisierung.
Statt dessen gelte CS, »Stellenwert und Funktion der Rechttertigungslehre«
wiederzugewinnen. ETr geht dabei auf Gedanken Martın Heideggers und Karl
Jaspers’ e1IN, aber auch das espräc. mıiıt der Psychotherapie wird nicht
gescheut, VOI em mıit Sigmund TEU! den Peters »als Fremdprophet der
Rechtfertigung« deutet. uch die biblisch-exegetische Diskussion wird auf:
gegriffen, und ihre regungen werden aufgenommen.

Immer wieder wird auf die endzeitliche Dimension der Rechtfertigung
hingewiesen, einmal mi1t Worten Peter Brunners: »Wır mussen ul darüber
klar se1N, da{fß der Botschaftft VOIl der Rechttfertigung Von vornherein die
Spitze abgebrochen 1st, Wenn s1e den Blick der Horer nicht klar und
eindeutig auf die etzten ınge, auf unNnseren urchgang durch das Urteil
Jesu Christi 1mM ungsten Gericht richtet.«

Im Hinblick auf die gegenwartıge Diskussion betont recht Peters die
Modernität der anthropologischen und psychologischen Implikationen des
Rechtfertigungsartikels ugleic VOT dem Verlust der christologi-
schen erankerung, der se1it der Aufklärung erfolgte und och nicht wieder
überwunden wurde. Dafür ware die Vorordnung der Rechtfertigung VOT die



Heiligung und die UÜberordnung der Heilsmittlerschaft Jesu Christi VOT
SC1ILCIN Vorbildsein wesentlich Nicht zuletzt wird auf den usammenhang
VO  =) Rechtferigung und Frömmigkeit auf Beichte oder Medita-
L107 Es heißt »| IIie Zuflucht ZU Gekreuzigten und Erhöhten 111 den

Glaubens Gehorsamsweg der Christen u  CNn bis
ihren etzten Atemzug hinein Hıer wird systematische Theologie prak-
tisch ach Luther 1St alle wahre Theologie praktisch Albrecht Peters
gelingt Cc5 MI1t SC1INCN Büchern, auf verschüttete oder undeutlich gewordene
Fundamente biblisch und reformatorisch begründeter Theologie £€1-
SC  5 S1ie sind ausgesprochen hilfreich und verdienen gesSspaNNTeE Auftmerk-
samkeit

Albrecht Peters Gesetz und Evangelium |Handbuc: Systematischer Theologie
2 Gütersloh 1981

tTecht Peters, (Gesetz und Evangelium (Handbuch Systematischer Theologie
25 Gütersloh 1951

Landesbischof Prof Ir Gerhard Müller Neuer Weg 88, 340 Woltenbüttel

WENN GRENZEN RA  REN ERDEN

Anmerkungen Edmund Schlinks »Okumenischer ogmatik«
Von Hans Volker Herntrich

Edmund Schlinks »Okumenische Dogmatik« 1Sst, Durch-
schnitt heutiger Veröffentlichungen miıt ökumenischer Thematik, C1in un-
zeitgemäßßes Buch das Antırassısmusprogramm des Okumeni-
schen Rates der Kirchen unterstutzen soll oder nicht darauf tindet der
Leser keine Antwort. Daran mMu. iInan sich gewöÖhnen: chlink schreibt
weithin Ausblendung ktuellökumenischer und kirchenpolitischer
Aspekte Er bietet das Resumee lebenslangen ökumenischen ach-
enkens Urz VOT SC1LINEM Tod Maı 19854 hat T das Werk abgeschlos-
SCH Seine Dogmatik CENISPprang keinemnEntschlufß keinem PTIO-

IMMUN! Schlink Okumenische Dogmatik Vandenhoeck Ruprecht GOttin-
SCH 1983 828 Seiten

41


